
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Merseburg GmbH für den Eigenverbrauch im Haushalt 

1. Angebot und Annahme / Bisherige Vertragsverhältnisse 
Das Angebot des Lieferanten in Prospek ten, Anzeigen etc. ist freibleibend 
und unverbindlich. Maßgeblich ist das jeweils geltende Preisblatt. Der Ver-
trag kommt durch Bestätigung des Lief eranten in Textform unter Angabe 
des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn 
hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen 
(Kündigung des bisherigen Liefervertrages, etc.) erfolgt sind.  

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Weiterleitungsverbot 
/ Eigenerzeugungsanlagen 

2.1. Der Lieferant liefert die elektrische Energie in Form von Drehstrom mit ei-
ner Nennspannung von 400 V oder Wechselstrom mit einer Nennspannung 
von 230 V, beides mit einer Nennfrequ enz von etwa 50 Hertz in Nieder-
spannung nach DIN IEC 38, EN 50160. 

2.2. Der Kunde wird die elektrische Energie lediglich zur eigenen Versorgung nut-
zen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig. 

2.3. Der Lieferant ist ver pflichtet, den E lektrizitätsbedarf des Kunden entspre-
chend der Regelungen diese s Vertrages zu decken. Dies gilt nicht, soweit 
und solange der Netzbetr eiber den Netzanschluss und die Anschlussnut-
zung nach § 17 oder § 24 Abs. 1, 2 und 4 der Niederspannungsanschluss-
verordnung unterbrochen hat oder soweit und solange der Lieferant an der 
Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung in Fällen höhe-
rer Gewalt oder wirtschaftlicher Unzumutbarkeit gehindert ist.  

2.4. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten  in der Elektrizitäts-
versorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes 
einschließlich des Netzanschlusses hand elt, der Lieferant ebenfalls von sei-
ner Leistungspflicht befreit.  

2.5. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbetrieb-
nahme von Eigenerzeugungsanlagen schriftlich zu informieren. 

3. Messung/ Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Schlussrechnung / 
Anteilige Preisberechnung 

3.1. Die Abrechnung wird aufgrund der Angaben der Messeinrichtungen des zu-
ständigen Messstellenbetreibers durchgeführt. Die Messeinrichtungen wer-
den vom zuständigen Netzbe treiber, vom Lieferanten, einem von diesen 
Beauftragten oder auf Verlangen des Lieferanten oder des Netzbetreibers 
vom Kunden selbst abgelesen. Der K unde kann einer Selbstablesung wider-
sprechen, wenn ihm diese nicht zumutb ar ist. Können die Messeinrichtun-
gen nicht abgelesen werden oder ze igen sie fehlerhaft an, so können der 
Lieferant und/oder der Netzbetreiber den Verbrauch insbesondere auf der 
Grundlage der letzten Ablesung schätz en oder rechnerisch abgrenzen, wo-
bei die tatsächlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden. 

3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis 
versehenen Lieferanten oder Netzbetreiber oder einem von diesen Beauf-
tragten den Zutr itt zu seinem G rundstück und zu seinen Räumen zu ges-
tatten, soweit dies zur  Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen 
oder zur Ablesung der Me sseinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichti-
gung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder 
im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Be-
tretungstermin erfolgen; mindestens ei n Ersatztermin ist anzubieten. Der 
Kunde hat dafür Sorge zu tragen, da ss die Messeinrichtungen zugänglich 
sind. 

3.3. Der Lieferant kann vom Kunden ein- oder zweimonatlich Abschlagszahlun-
gen verlangen. Der Lieferant berechnet diese unter Berücksichtigung des 
voraussichtlichen Verbrauchs und/oder der Abrechnung der vorangegange-
nen 12 Monate nach billigem Ermessen. Liegt die letzte Jahresabrechnung 
nicht vor, ist der Lieferant auch zu einer entsprechenden Schätzung unter 
Berücksichtigung des durchschnittliche n Verbrauchs vergle ichbarer Kunden 
berechtigt. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich von 
der Schätzung abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

3.4. Zum Ende jedes (vom Lieferanten festgelegten) Abrechnungsjahres und 
zum Ende des Lieferverhäl tnisses wird vom Lieferanten eine Schlussrech-
nung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter An-
rechnung der Abschlagszahlungen abgere chnet wird. Ergibt sich eine Ab-
weichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen 
Belieferung, so wird der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag erstattet 
bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. 

3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der 
Messeinrichtungen an seiner Abnahmestelle gemäß § 20 StromNZV zu ver-
anlassen. Die Kosten der Nachprüf ung fallen dem Kunden nur dann zur 
Last, sofern die gesetzlichen Verkehrs fehlergrenzen nicht überschritten 
werden. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschrei-
tung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des 
Rechnungsbetrages festgestellt, so wird der zu viel oder zu wenig berech-
nete Betrag erstattet oder nachentrichtet. Ansprüche sind auf den der 
Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei 
denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum fest-
gestellt werden; in diese m Fall ist der Anspruch auf den Zeitraum seit Ver-
tragsbeginn, längstens auf drei Jahre, beschränkt. 

3.6. Ändern sich die vertraglichen Preise  während des Abrechnungsjahres, so 
erfolgt die Aufteilung des Strombezugs und des Grundpreises jeweils ta-
gesanteilig, der Arbeitspreise mengenanteilig, wobe i die Mengen rechne-

risch abgegrenzt werden können. Die nach der Preisänderung an-
fallenden Abschlagszahlungen werden prozentual angepasst. 

4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung 
/ Aufrechnung 

4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind  10 Werktage nach Zugang der 
Rechnung, Abschläge zu dem vom Lieferanten festge legten Zeit-
punkt fällig und ohne Abzug im Wege des Lastschrift verfahrens
oder mittels Dauerauftrag zu zahlen. 

4.2. Bei Zahlungsverzug kann der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung 
auffordert oder den B etrag durch einen Beauftragten einziehen 
lässt, die dadurch entstandenen K osten konkret oder pauschal be-
rechnen. Bei einer pauschalen Berechnung ist dem Kunden der 
Nachweis gestattet, solche Kosten  seien nicht entstanden oder  
wesentlich geringer als in Höhe der Pauschale. 

4.3. Einwände gegen Rechnungen bere chtigen zum Zahlungsaufschub 
oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte Möglich-
keit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder sofern der in einer 
Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr 
als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der 
Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht 
die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist. 

4.4. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig fe stgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet 
werden. 

5. Vorauszahlung / Sicherheitsleistung 
5.1. Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch des Kun-

den in angemessener Höhe Vorau szahlung zu verlangen, wenn 
nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme be-
steht, dass der  Kunde seinen Za hlungsverpflichtungen nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt. Di e Höhe der Vorauszahlung des 
Kunden beträgt mindestens die für  einen Zeitraum von zwei L ie-
fermonaten durchschnittlich zu leistenden Zahlungen. 

5.2. Statt eine Vorauszahlung zu ve rlangen, kann der Lieferant beim 
Kunden einen Bargeld- oder Ch ipkartenzähler oder sonstige ver-
gleichbare Vorkassesysteme einrichten. 

5.3. Sofern der Kunde entgegen Ziff. 5.1 keine Vorauszahlung leistet, 
gelten Ziff. 8.2, 8.3. 

6. Preise und Preisanpassung/Steuern, Abgaben und sonsti-
ge hoheitlich auferlegte Belastungen 

6.1. Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis, dem Verrech-
nungspreis sowie dem Arbeitspreis gemäß dem Preisblatt zusam-
men. Er beinhaltet den Energieprei s, die Kosten für Messung und 
Abrechnung, die aus § 14 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fol-
genden Belastungen, das an den Netzbetreiber abzuführende Netz-
zugangsentgelt inklusive der vo m Netzbetreiber erhobenen Zu-
schläge nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Modernisierungsgesetz 
(KWKG) sowie die Konzessionsabgaben. 

6.2. Die im Preisblatt genannten Preise sind Bruttopreise einschließlich 
der auf den Vertragsgegenstand (einschließlich der Erzeugung, Fort-
leitung, Lieferung oder Entnahme elektrischer Energie) entfallen-
den Steuern, insbesondere der Stromsteuer sowie der Umsatz-
steuer in den jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhen. 

6.3. Werden die Leistungen des die sen Bedingungen zugrunde liegen-
den Vertrages oder, soweit zur Erbringung dieser Leistungen erfor-
derlich, die Erzeugung, Übertragung , Verteilung oder der Handel e-
lektrischer Energie mit weiteren Steuern, Abgaben oder sonstigen, 
die jeweilige Leistung unmittelbar betreffenden, hoheitlich aufer-
legten Belastungen belegt (wie beispielsweise zur Zeit die Belastun-
gen nach dem EEG und de m KWKG) oder ändert sich deren Höhe, 
ist der Lieferant bere chtigt, diese Änderung en mit Inkrafttreten 
der betreffenden Regelung dem Kunden in der jeweils gültigen Hö-
he weiterzugeben, soweit die jeweilige gesetzliche Regelung dem 
nicht entgegensteht. Bei einem Wegfall oder einer Absenkung der 
im vorstehenden Satz benannten Steuern, Abgaben oder sonstigen 
hoheitlich auferlegten Belastungen ist der Lieferant zu einer  Wei-
tergabe verpflichtet. Der Kunde wird über die Anpassung der Ent-
gelte spätestens mit der Rechnungsstellung informiert. 

6.4. Der Lieferant kann die auf der Grundlage dieses Vertrages zu zah-
lenden Entgelte nach billigem Ermessen der Entwicklung der Kosten 
anpassen, die für die Entgeltberechnung maßgeblich sind. Eine Er-
höhung oder Ermäßigung kommt in sbesondere in Betracht, wenn 
sich die Kosten für die Bescha ffung von Energie oder den Be-
trieb/die Nutzung des Verteilnetzes oder die  Nutzung der vorgela-
gerten Netze ändern oder sonst ige Änderungen der energiewirt-
schaftlichen oder rechtlichen Ra hmenbedingungen zu einer verän-
derten Kostensituation führen (z. B. durch die Einführung von 
Netzzugangsentgelten für Einspe isungen [„G-Komponente“]). Än-
derungen der zu zahlenden Entgel te sind nur zum Monatsersten 
möglich. Der Lieferant wird dem Kunden die Änderungen spätes-



Stand: 26.07.2007 

tens 6 Wochen vor diesem Zeitpunkt in Textform mitteilen. Ist der Kunde 
mit der mitgeteilten Änderung nicht einverstanden, hat er das 
Recht, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Mo-
natsende auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung 
in Textform zu kündigen. Macht er von diesem Recht keinen Gebrauch, 
gelten die Änderungen als genehmigt. Auf diese Folgen wird der Kunde 
vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

6.5. Ungeachtet vorstehender Bestimmungen kann der Kunde Informationen 
über die aktuellen Tarife im Intern et unter www.StadtwerkeMerseburg.de 
erhalten. 

7. Änderungen des Vertrages oder dieser Bedingungen 
7.1. Die Regelungen dieses Ve rtrages beruhen auf den derzeitigen gesetzlichen 

und sonstigen Rahmenbedingungen, wie z.B. dem EnWG in der Fassung 
vom 13.Juli 2005 (BGBl. I 2005 Nr. 42), we iterhin der Verordnung über All-
gemeine Bedingungen für die Grundve rsorgung von Haushaltskunden und 
die Ersatzversorgung mit Elektriz ität aus dem Niederspannungsnetz 
(StromGVV) vom 26.10.2006 (BGBl. I 2006, 2391). Sollten sich diese, ver-
gleichbare Regelwerke, einschlägige Rech tsvorschriften oder die einschlägi-
ge Rechtsprechung ändern, ist der Li eferant berechtigt, den Vertrag und 
diese Bedingungen – mit Ausnahme der im Preisblatt festgelegten Preise – 
entsprechend anzupassen, soweit die Anpassung für den Kunden zumutbar 
ist. 

7.2. Der Lieferant wird dem Kunden die Anpassung nach vorstehendem Absatz 
spätestens 2 Monate vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mit-
teilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht einver-
standen, hat er das Recht, den Vertrag innerhalb von vier Wo-
chen ab dem Zugang der Benachrichtigung auf den Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Anpassung in Textform zu kündigen. Macht 
er von diesem Recht keinen Gebrauch, gilt die Anpassung als genehmigt. 
Auf diese Folgen wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung geson-
dert hingewiesen. 

8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 
8.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die An-

schlussnutzung unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerhebli-
chem Maße schuldhaft Strom unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 
Anbringung der Messeinrichtungen verwendet („Stromdiebstahl“).  

8.2. Gleiches gilt bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem säumigen Betrag von 
mindestens € 100,00 (inklusive Mahn- und Inkassokosten unter Berücksich-
tigung etwaiger Anzahlungen und Vorau szahlungen nach Ziff. 5.1 oder Si-
cherheitsleistungen nach Ziff. 5.3.), wenn dem Kunden spätestens vier Wo-
chen zuvor die Unterbrechung angedroht und drei Werktage vorher die Un-
terbrechung erneut angekündigt wurde. 

8.3. Die Kosten auf Grund der Unterbrec hung der Lieferung sowie der Wieder-
herstellung der Belieferung sind vom Kunden zu er setzen. Die entstehen-
den Kosten werden dem Kunden paus chal gemäß Preisblatt „sonstige Ne-
benleistungen“ in Rechnung gestellt. Der Kunde hat das Recht, nachzuwei-
sen, dass die Kosten nicht entstanden oder wesentlich geringer sind als die 
Pauschale. Die Wiederherstellung der Belieferung wird vom Lieferanten von 
der Bezahlung der Unterbrechungskosten abhängig gemacht und davon, ob 
die Gründe für die Einstellung entfallen sind. 

8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund, ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden.Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziff. 8.1 oder 
8.2 wiederholt vorliegen und im Fall des wiederholten Zahlungsverzugs dem 
Kunden die Kündigung zwei Wochen vo rher angedroht wurde. Die Unter-
brechungskosten trägt der Kunde entsprechend Ziff. 8.3..  

8.5. Ein wichtiger Grund liegt auch vor,  wenn ein Zwangsvo llstreckungsverfah-
ren gegen das gesamte Vermögen der anderen Partei oder eines wesentli-
chen Teils dieses Vermögens eingeleitet wurde, Gründe für die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens gegen die andere Partei vorliegen oder die andere 
Partei einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellt oder wenn 
Grund zur Annahme besteht, dass die andere Partei ihre Zahlungen einstel-
len wird. 

8.6. Darüber hinaus ist  der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen 
einer negativen Auskunft einer Wirtsc haftsauskunftei (z.B. SCHUFA) insbe-
sondere zu folgenden Punkten fristl os zu kündigen: Zwangsvollstreckung, 
erfolglose Pfändung, eidesstattliche Versicherung zum Vermögen, Insol-
venzverfahren, Restschuldbefreiung. 

9. Haftung 
9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unre-

gelmäßigkeiten in der El ektrizitätsversorgung sind, soweit es sich 
um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, gegenüb er dem Netzbetr eiber geltend 
zu machen (§ 18 Niederspannungsanschlussverordnung).  

9.2. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie 
ihrer Erfüllungs- und Ve rrichtungsgehilfen für schuldhaft verur-
sachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit  herbeigeführt wurde; dies gilt 
nicht bei Schäden aus der Verlet zung des Lebens, des Körpers o-
der der Gesundheit, oder der sc huldhaften Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten). 

9.3. Im Falle einer Verletzung wesent licher Vertragspflichten, welche 
nicht auf Vorsatz oder grober Fa hrlässigkeit beruht, beschränkt 
sich die Haftung auf den Schaden,  den die haftende Partei bei 
Abschluss des jeweilige n Vertrages als möglic he Folge der Ver-
tragsverletzung vorausgesehen ha t oder unter Berücksichtigung 
der Umstände, die er kannte oder kennen musste, hätte voraus-
sehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten ein-
facher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) außerhalb 
des Bereichs der wese ntlichen Vertragspflichten sowie der Le-
bens-, Körper- oder Gesundheitsschäden. 

9.4. Die Bestimmungen des Produkth aftungsgesetzes bleiben unbe-
rührt.  

10. Umzug / Lieferantenwechsel / Rechtsnachfolge 
10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug mit ei-

ner Frist von fünf Wochen auf das Ende eines Kalendermonats 
unter Angabe der neuen Anschrift in Textform anzuzeigen, um 
die Weiterbelieferung durch den Lieferanten zu ermöglichen. Er-
folgt die Mitteilung des Kunden ve rspätet oder gar nicht, haftet 
er gegenüber dem Lieferanten fü r von Dritten an der ursprüng-
lich vertraglich vereinbarten Abnahmestelle entnommene elektri-
sche Energie. 

10.2. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag nur, 
wenn der Kunde aus dem Gebiet eines Netzbetreibers in 
das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. 

10.3. Bei einem Umzug innerhalb des Gebietes eines Netz-
betreibers ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit ei-
ner Frist von fünf Wochen auf das Ende eines Kalen-
dermonats in Textform zu kündigen. 

10.4. Der Lieferant gewährleistet ei nen unentgeltlichen und zügigen 
Lieferantenwechsel, soweit der Kunde den bestehenden L iefer-
vertrag ordnungsgemäß gekündigt hat. 

10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die  Rechte und Pflichten aus dem 
Vertrag als Gesamtheit auf e inen Dritten zu übertragen. Die Ü-
bertragung wird erst wirksa m, wenn der Kunde zustimmt. Die 
Zustimmung darf nur verweige rt werden, wenn begründete 
Zweifel an der technischen oder wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit des Dritten bestehen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn 
der Kunde nicht innerhalb von ac ht Wochen nach der schriftli-
chen Mitteilung über die Übertr agung der Rechte und Pflichten 
schriftlich widerspricht. Auf diese Folgen wird der Kunde vom Lie-
feranten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.  

10.6. Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit es sic h um 
eine Übertragung der Rechte und  Pflichten auf einen Dritten im 
Rahmen einer rechtlichen Entflech tung des Lieferanten nach § 7 
EnWG handelt. 

11. Datenschutz 
Die Bestimmungen des B undesdatenschutzgesetzes werden be-
achtet.  

12. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten 
Aktuelle Informationen zu Wa rtungsdiensten und -entgelten 
sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 

13. Schlussbestimmungen 
13.1. Die Geltung abweichender Bedin gungen ist ausgeschlossen, 

selbst wenn der Lieferant dera rtigen Bedingungen nicht aus-
drücklich widerspricht. Abweiche nde Vereinbarungen und Ände-
rungen sowie Nebenabreden be dürfen der Schriftform. Mündli-
che Vereinbarungen auch über die Aufhebung der Schriftform 
sind nichtig. 

13.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden , so bleibt der Vertrag im Übri-
gen davon unberührt. Der Liefer ant und der Kunde werden die 
unwirksame bzw. undurchführbare Bestimmung durch eine wirk-
same oder durchführbare, in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis 
möglichst gleichkommende Bestimmung ersetzen. Entsprechen-
des gilt für eine Lücke im Vertrag. 


